
@ 
%it Heid (TBM) 

Von: Terlouw, Dietke Christiane (RPF) <Dietke.i'erlouw@rpf.bwi.de> 
Gesendet: Montag, 16. Dezember 2019 14:44 
An: infopostfach Posteingang 
Betreff: WG: [1003] Gemeinde Volkertshausen — Bauleitplanung Freiflächen—« 

Photovoltaik "Solarpa rk Autobahn" 
Anlagen: StN_RP F_\!BPI_Solarpa rk_Autobahn_frü hzeitige Beteiligung_2019_12_13.pdf; 

VBPi_Solarpark Autobahn_frühzeitige Beteiligung_2019_i2_13.docx 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

anbei erhalten Sie die Steliungnahme des Regierungspräsidiums Freiburg zu og. Bauleitpianverfahren. Die 
verzögerte Ubersendung der Stellungnahme bitte ich zu entschuldigen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Küpfe an 
Weiterbearbel-te! 

Dietke Teriouw 

Regierungspräsidium Freiburg 
Referat 21 
Kompetenzzentrum Energie 
Bissierstraße ?, ?9114 Freiburg 
Tai: 0?61 208 4667 (Mo. Di und Mi) 
Mail: dietke.terlouw@rof.bwtde 

Komgetenzzentrum.Energie@rgf.bwl.de 
Internet: wma.ro-fre_iburo.de ---—-...„__f 

Von: Lena Beyrich (TBM) <LB@tb-markert.dez> 
Gesendet: Donnerstag, 24. Oktober 2019 11:02 
An: Infopostfach Posteingang <infopostfachPosteingang@markerttb.onmicrosoft.corn> 
CC: Gschlecht, Martin <gschlecht@gemeinde.volkertshausen.de> 
Betreff: [1003] Gemeinde Volkertshausen - Bauleitplanung Freiflächen—Photovoltaik 

Gemeinde Volkertshausen 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Soiarpark Autobahn“ (Volkertshausen) mit integriertem 
Grünordnungsplan 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß 5 4 Abs. 1 BauGB __ 
Benachrichtigung über die frühzeitige Offentlichkeitsbeteiiigung nach 5 3 Abs. 1 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Der Gemeinderat der Gemeinde Volkertshausen hat in öffentlicher Sitzung am 08.10.2018 beschlossen den 
Bebauungsplan „Soiarpark Autobahn“ aufzustellen. Wesentliches Ziel der Aufstellung des Bebauungsplans ist die 
Errichtung einer Freiflächen-Photovoitaikaniage im Gemeindegebiet. 

Der Gemeinderat hat in öffentiicher Sitzung am 14.10.2019 den Vorentwurf des Bebauungsplans gebilligt und 
beschlossen, die frühzeitige öffentliche Auslegung gemäß 5 3 Abs. 1 BauGB sowie die frühzeitige Beteiligung der 
Behörden gemäß 9 4 Abs. 1 BauGB zum Planvorentwurf durchzuführen. Mit der Vorbereitung und Durchführung dieser 
Verfahrensschritte wurde unser Pianungsbüro gemäß @ 4b BauGB durch den Gemeinderat beauftragt. 

Zeitnah zur frühzeitigen Beteiiigung der Behörden und Träger öffentlicher Belange erfolgt die frühzeitige Beteiiigung 
der Offentlichkeit gemäß 5 3 Abs. 1 BauGB. Der Vorentwurf des Bauleitplans liegt in der Zeit vom 11.11.2019 bis 



einschließlich 13.12.2019 im Rathaus der Gemeinde Volkertshausen (Hauptstr. 27, 78269 Volkertshausen, Zimmer 5) 
zu jedermanns Einsichtnahme öffentlich aus. Darauf wurde mit Bekanntmachung vom 23.10.2019 hingewiesen. 

Im Namen der Gemeinde Volkertshausen möchten wir Sie als Behörde bzw. als sonstiger Träger öffentlicher Belange 
bitten, gemäß 5 4 Abs. 1 BauGB zur Vorentwurfsfassung des Bauleitplans Stellung zu nehmen; insbesondere ergeht 
die Aufforderung zur Außerung im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detailiierungsgrad der Umweltprüfung 
nach @ 2 Abs. 4 BauGB. 

Der Vorentwurf des Bebauungsplans (Planzeichnung, Begründung mit Umweltbericht) in der Fassung vom 14.10.2019 
steht online auf der Internetseite der Gemeinde Volkertshausen 

URL: www.volkertshausen.delgemeindeläe_bauungsplaene-1.htm 

zur Einsichtnahme bzw. zum Download bereit. 

Wir bitten um Ihre Stellungnahme bis zum 13.12.2019 an: 

TB|MARKERT 
Birgit Heid 
Pillenreuther Str. 34 
90459 Nürnberg 

Tel. 0911 l999876-0 
FAX: 0911 / 999876-54 
Email: info@tb-markertde 

Sofern Sie gedruckte Fassungen der Planunterlagen benötigen, können Sie diese unter den vorgenannten 
Kontaktdaten anfordern. 

Sollten wir bis zum Ablauf der Frist nichts von Ihnen hören, gehen wir davon aus, dass die 1ron ihnen 
wahrzunehmenden öffentlichen Belange durch die beiden Bauleitpläne nicht berührt werden, bzw. wird Ihr 
stillschweigendes Einverständnis angenommen. 

Mit freundlichen Grüßen 

LA. Lena Beyrich 
NLA. Kulturgeographie 

%ääääl? 
' Stetiinianer . i..anriectraiisa:ci'iiteictean 

TB MARKERT Stadtplaner * Landschaftsarchitekt PartG mbB 

Peter Marken | Dipl.-ing. (TU) | Landschaftsarchitekt und Stadtplaner 
Matthias Fleischhauer | Dipl.-ing. (TU) | Stadtplaner 
Adrian Merdes | Dipl.-Ing. (TU) | Stadtplaner 

Pillenreuther Str. 34 | 90459 Nürnberg | Tel. 0911 999 876—30 | Fax —54 

Sitz der Partnerschaftsgesellschaft: Nürnberg | Eintragung: Amtsgericht Nürnberg PR 286 

www.ib—ma_rkertde | @tb-mgrkertde 

Weitere Infos finden Sie auf 
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«e 3 
Baden «Württemberg 
REGIERUNGSF’RÄSiDIUM FREIBURG 

ABTE!LUNG WIRTSCHAFT, RAUMORDNUNG, BALL, DENKMAL- UND GESUNDHEITSWESEN 

Regierr.1ngspriisidium Freiburg, Abteilung, 2 ‘ ?9083 Freiburg i. Br. 
Freiburg i. Br. 13.12.2919 

Name Dielke Christiane Tariouw 

TB Marked Durehwahi 0?61208-4667 

Birgfi Heid Aktenzeichen 21—2511.2-18f23 

Pillenre uther Straße 34 (Bitte “Ei A“‘W°“ angeben) 
90459 Nürnberg 

@ Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Solarpark Autobahn" (Volkertshausen) mit inte— 

griertem Grünordnungsplan 
Ihr Schreiben vom 24.10.2019 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrte Frau Heid, 

für die Beteiligung im 0.9. Verfahren bedanken wir uns. Aus Sicht der höheren Raum— 
ordnungsbehörde weisen wir im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß @ 4 Abs. 

1 BauGB auf Folgendes hin: 

Gegenstand des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist die Festsetzung eines 
Sondergebietes zur großflächigen Nutzung der Solarenergie. Gemäß 5 8 Abs. 2 
Satz 1 BauGB sind Bebauun95pläne aus. dern Flächennutzungsplan zu entwickeln. 
Da der Flächennutzungsplan der WG Singen, Rielasingen—Worblingen, Steißlingen 
und Volkertshausen das Plangebiet derzeit als. Fläche für die Landwirtschaft darstellt, 
ist «— wie die Begründung zum vorhabenbezogener Bebauungsplan auch zutreffend 
ausführt —— eine Änderung des Flächennutzungsplans erforderlich. Planunterlagen in— 

clusive einer Begründung zur Änderung des Flächennutzungsplans, dessen Ände- 

rung im Parallelven‘ahren beabsichtigt ist, liegen uns derzeit noch nicht vor. 

Da gemäß @ 8 Abs. 3 Satz 2 BauGB ein Bebauungsplan nur dann vor dem Flächen— 
nutzungsplan bekannt gemacht werden kann, wenn nach dem Stand der Planungsar— 
beiten anzunehmen ist, dass der Bebauungsplan aus den künftigen Darstellungen 

Dienstgebäude Bissierstraße ? - ?9i14 Freiburg i. Br. * Teletbn 0?61 ZEUS—Ü - Telefax 0%! 208-394?93 - abteilung?@rptibwi.de 
mrw.rp.baden-wuerltemberg.tie - www.service-hunde 

VAG-Linien !, 3 - Haltestelle Ihrezmatienweg 



des Flächennutzungsplans entwickelt sein wird, regen wir an, das Parallelvertahren 
zur Änderung des Flächennutzungsplans zeitnah einzuleiten. 

Die höhere Raumordnungsbehörde wird erst nach Vorlage der insoweit ergänzten 
Unterlagen zu den Belangen der Raumordnung Stellung nehmen. Dies gilt erst recht 
„vor dem Hintergrund, dass das Plangebiet für den beabsichtigten „Solarpark Auto— 
bahn“ innerhalb eines in der Raumnutzungskarte des Regionalverbands Hochrhein- 
Bodensee dargestellten Regionalen Grünzugs liegt. Gemäß Planziel 3.1.1 Abs. 2 
Satz 3 des Regionalplans Hochrhein—Bodensee findet in regionalen Grünzügen eine 
Besiedlung nicht statt. Zwar sind nach Planziel 3.1.1 Abs. 2 Satz 5 des Regionalplans 
Hochrhein—Bodensee bauliche Anlagen der technischen Infrastruktur zulässig, wenn 
sie die Funktion der Grünzüge sowie den Charakter der Landschaft hinsichtlich ihrer 
Gestaltung und beim Betrieb nicht wesentlich beeinträchtigen oder keine geeigneten 
Alternativen außerhalb der Grünzüge zur Verfügung stehen. Die Begründung zu den 
Bauleitplanuerfahren. jedenfalls die Begründung zur Änderung des Flächennutzungs-— 
plans wird aber Ausführungen dazu zu enthalten haben, ob bzw. inwieweit diese Vo- 
raussetzungen erfüllt sind. Um entsprechende Ergänzung wird gebeten. 

Wir bitten um weitere Beteiligung im 0.9. Verfahren. 

Mit freundlichen Grüßen/ 

t/ \ . f ; i i ; _ ‘ x i “  L l < f ' - . . _ _ . : ' E  

Dietke Terlouw 



Köpfe an ' ' “"“ Weiterbearbeitg; -' _Koprg; an „:.— ' 
[ r u — f  . _“"'“ l s Regi°"a'”erba"d "°°hrhein'B°densee Im Wallgraben 50 

D-79761 Waldshut-Tiengen 

Tel.: +49 [0)7751/9115—0 
Fax: +49(0)?75119115—30 
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Anhörungefermular __1_ Bezug: Ihr Schr. v.: 24.10.19 1.z.: 
Vorha benbezogener „SalarparkAutabahn" 
Bebauungsplan 

Beteiligung gem. 5 4 Abs.1 BauGB 

[] 1. Wir haben keine Anregungen und verzichten auf eine Beteiligung am weiteren Verfahren. 
[] 2. Wir haben keine Anregungen. 
@ 3. Wir bringen folgende Anregungen vor: 

Anregungen 
Vielen Dank für die Beteiligung. Der Regionalverband begrüßt und unterstützt den Ausbau von regenerativen Energien 
(vgl. u.a. Plansatz 4.2.1, Regionalplan 2000). 

Zu vorliegendem Bebauungsplan haben wir folgende Anmerkungen: 

Der geplante Solarpark befindet sich in einem im Regionalplan festgelegten regionalen Grünzug (Plansatz 3.1.1, 
Regionalplan 2000). In regionalen Grünziigen findet eine Besiedlung nicht statt. Ausnahmsweise sind bauliche Anlagen 
der technischen Infrastruktur zulässig, wenn sie die Funktionen der Grünziige sowie den Charakter der Landschaft 
hinsichtlich ihrer Gestaltung und beim Betrieb nicht wesentlich beeinträchtigen od___;__er keine geeigneten Alternativen 
außerhalb der Grünzüge zur Verfügung stehen. Der Alternativenpriifung kommt somit eine wesentliche Bedeutung zu. 
Eine Alternativenprüfung sollte im Rahmen der erforderlichen Änderung des FNP (im Regelfall ist dies Bestandteil des 
Umweltberichts) erfolgen. Leider liegt die FNP-Änderung derzeit noch nicht vor; der Umweltbericht zum Bebauungs:plan 
stellt keine Alternativen dar. 
Folglich ist eine abschließende Stellungnahme des Regionalverbands derzeit noch nicht möglich. 

Zudem weisen wir darauf hin, dass wir bereits frühzeitig über das Vorhaben seitens Green City informiert wurden. In 
diesem Zusammenhang haben wir auf den Konflikt mit dem regionalen Grünzug sowie die erforderliche 
Alternativenprüfung hingewiesen. 

Wir bitten um weitere Beteiligung am Verfahren. Für Rückfragen stehen wir zur Verfügung. 

Eggründung‚ Rechtsgrundlage 
Regionaler Grünzug: Plansatz 3.1.1, Regionalplan 2000 

45. 107 
An : 

TBIMARKE RT Waldshut-Tiengen, den 

Birgit “Eid Mit freundlichen Grü en-***-*-—« 
Pillenreuther Str. 34 " . . 
90459 Nürnberg 

J an—Michei Damm, 
Dipl.—Ing. Raum- u. Umweltplanung 



Sparkasse Bodensee Spark. Hegau-Bodensee iBAN DE49 6925 0035 0003 0855 05 818 SOLAÜES‘I ENG 

IBAN DES? 6005 0001 0000 012-035 Sparkasse Engen-Gottm. "SAN DEZS 5925 1445 0005 0040 0? BIC SÜLADES1ENG 

Kopie an Kepie an 
Weiterteeafl:eitet zur Kenntnis 

Eingegangen @ 
„ __. 

(D 09. DEZ. 2019 .. Kensiam 
@ ”" : T " « " ” ‘ eam8uro Markert 

009 net an Originai an 
zur Kenntnis Weiterbearb. 

Landratsamt Konstanz - Postfach 1012 38 ?8412 Konstanz 

Amt tür Baurecht und Umwett 
Untere Beureehtsbehärde 

; Ansprechpartner Herr Griesser 
Gernemde VOIKBHShi-3LISSI'I Dienstgabäude l8enediktinerpiatz 1 
Hauptstraße 27 ms: “°“5tanz 

Zimmer-Nr. C 220 
78269 VOIkBHShBUSBI'1 _ . _, ;- -—-—---;; Telefon 0?531 BBB—1413 

";’: ; g” 3,__ iii": ::};5 '=“_ (:":t‘ e i ” :  :. Telefax 07531 800 M19 
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=: Konstanz, 04.12.2019 

Verhabenbezegener Bebauungsplan "Selarpark Autobahn". Frithzeitige Beteiiigang der 
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß 5 % fibs3t BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu dem oben genannten Bebauungsplan nimmt das Landratsamt Konstanz wie folgt Stellung: 

Da der Bebauungsplan nicht aus dem bestehenden Flächennutzungwian entwickelt ist, ist er 
gemäß 5 10 Abs. 2 Baugesetzbush (BauGB) grundsätzlich genehmigungspfliehtig. Der 

Flächennutzungsplan ist gemäß {; 8 Abs. 3 BauGB irn Parallelvertahren ent5prechend zu ändern. 
Tritt die Änderung des Flächennutzungsplanes vorher in Kraft, entfällt die Genehmigungspflicht 
des Bebauungsplanes. 
Hinsichtlich des Entwicklungsgebots der Bauleitplanung wird darauf hingewiesen, dass das 
erforderliche Flächennutzungsplenänderungsverfahren zügig einzuleiten und voranzetreiben ist. 

Aus dem Titel des Bebauungsplanentwurfs geht hervor, dass es sich um einen 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan handeln soll. Wir weisen daher darauf hin, dass nach 5 12 
BauGB bei einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Vorhaben- und Ersehließungsplan 

sowie der Durchführungsvertrag Bestandteile des Bebauungsplans sind. 

Es wird ergänzend darauf hingewiesen, dass der Durchführungsvertrages gemäß 5 12 Abs. 1 S. 1 
BauGB neben der Verpflichtung des Vorhabenträgers zur Realisierung der Erschließung auch 
eine Verpflichtung des Vorhabenträgers zur Reaiisierung des Vorhabens enthalten muss. Darüber 

IBAN DE94 6925 0035 0006 0100 03 

Vuiltabank eG KN lBAN DE93 6929 1800 0210 2161 03 BIC GENODEB1RAD 
BEC SOLADES1KNZ Postbank Keri5ruhe iBAN DE50 6801 00?5 0035 7357 56 BIC PBNKDEFF 

_ ;»;-:“ wen LÄNDER namen 
QÜÜBNSIEE. 



hinaus muss der Dorohführungsvertrag zwingend eine Verpflichtung zur Realisierung des 

Vorhabens und der Erschließung innerhalb eines bestimmten Zeitraumes enthalten. 

Die Begründung des Bebauungsglans muss auf das Erfordernis der Durchführung der 

Baumaßnahme und der Erschließung sowie auf die Verpflichtung des Vorhabenträgers hierzu 

eingehen. im Übrigen muss alles was mit dern Durchführungsvertrag in Zusammenhang steht in 
die Begründung des. Bebauungsplans eingehen, soweit es für die planerische Abwägung von 

Bedeutung ist. 

Das Bebauungsplangebiet liegt innerhalb einer im Regionalplan festgesetzten regionalen 

Grünzäsur. Wir regen daher dringend eine frühzeitige Abstimmung mit der 

Raumordnungsbehörde, sowie dem Regionalverband Hochrhein—Bodensee, in wie weit eine 

solche Abweichung vom Regionalplan zugelassen werden kann an. 

Brandeshuü: 

Aus den Plänen ergeben sich keine den abwehrenden Brandschutz betreffenden Belange. Auf 

eine fachliche Stellung nehme wird daher verzichtet. 

Belange der Flurbereinigung sind nicht betroffen. Bedenken gegen die Aufstellung des 

Bebauungsplans bestehen aus fachlicher Sicht nicht. 

Forstverwaltung: 

Es sind keine Waldflächen, Abstände zu Waldflächen oder Waldzufahrten betroffen. 

Das Kreisforsternt hat daher keine fachlichen Bedenken oder Anregungen. 

Abfallrectrt und Gewerbeaufsicht 

Da sich die geplante Freiflächenphotovoitaikanlage unmittelbar neben der A98 befindet ist nicht 

auszuschließen, dass durch die geplante Anlage Blendungen entstehen, die den nahegelegenen 

Verkehr auf der A 98 beeinträchtigen können. Die von der BundiLänderarbeitsgruppe zum 

Immissionsschutz (LA!) vorgeschlagenen Schwellenwerte von maximal 30 Minuten Blendung am 
Tag und maximal 30 Stunden pro Jahr können nicht zur Bewertung herangezogen werden, da 

eine solche Beurteilung im Verkehrsbetrieb mit charakteristischen kurzen Verweilzeiten der 

einzelnen Verkehrsteilnehrner aus fachlicher Sicht als nicht sinnvoll erachtet wird. Denn es genügt 

eine sehr kurze Zeitspanne, in Extremfälien ein einzelner Moment mit zu starker Lichteinwirkung in 

der Sichtachse. um die Sehfähigkeit des Auges für einige Sekunden derart zu beeinträchtigen, 

sodass die Reaktionsfähigke'rt herabgesetzt wird. Wir empfehlen deshalb zu ermitteln ob durch die 

geplante Anlage zu etwaigen Zeitpunkten eine Blendung der Verkehrsteilnehmer entstehen kann 



und soweit dies der Fall sein sollte, um Ausarbeitung entsprechender Schutzvorkehrungen um 

eine Blendwirkung zu jedem Zeitpunkt zu vermeiden. Darüber hinaus bestehen aus fachiicher 

Sicht keine weiteren Anregungen. 

Gegen die Planung bestehen aus fachlicher Sicht keine Bedenken. Aus dem Plangebiet sind 

bislang keine archäologischen Fundstellen bekannt. Da jedoch bei Baumaßnahmen, besonders in 

bisher nicht überbauten Bereichen, möglicherweise unbekannte Fundstellen zutage treten können, 

sind archäologische Funde nicht generell auszuschließen. Wir bitten um Ergänzung des 

Hinweises auf Bodenfunde in den textlichen Festlegungen gemäß folgender Formulierung: 

„Der Beginn aller Erdarbeiten ist frühzeitig vor Baubeginn dem Kreisarchäolcgen (Am 

Schlossgarten 2, 78224 Singen, 07731161229 oder 017113661323) mitzuteilen. Werden bei 

Erdarbeiten archäologische Fundstellen entdeckt, ist für eine archäologische Rettungsgrabung 

eine öffentlich—rechtliche lnvestorenvereinbarung mit dem Land Baden-Württemberg, vertreten 

durch das Landesamt für Denkmalpflege irn Regierungspräsidiurn Stuttgart (Arbeitsstelle 

Hemmenhofen‚ Fischersteig 9, 78343 Gaienhofen, Tel. 07735193777-0) abzuschließen, in welcher 

die Rahmenbedingungen der Rettungsgrabung geregelt werden. Dies ist bei der terminlichen 

Planung des Bauvorhabens zu berücksichtigen. Die Kosten einer gegebenenfalls notwendigen 

archäologischen Rettungsgrabung sind vom Vorhabenträger zu übernehmen. Gemäß 5 20 

Denkmalschutzgesetz sind auch im weiteren Bauverlauf etwaige Funde (Scherben, Knochen, 

Mauerreste, Metallgegenstände, Gräber, auffällige Bodenverfärbungen) umgehend dern 

Kreisarchäologen oder dem Landesamt für Denkmalpflege zu melden und bis zur sachgerechten 

Dokumentation und Ausgrabung im Boden zu belassen. Mit Unterbrechung der Bauarbeiten ist 

gegebenenfalls zu rechnen und Zeit zur Fundbergung einzuräumw." 

Landwirtschaft: 

Geplant ist die Errichtung einer rund 1,75 ha großen Freiflächenphotouoltaik-Anlage. Die Flächen 

werden derzeit landwirtschaftlich (Acker, Intensive—s Grünland) genutzt. In der 

Wirtschaftsfunkticnenkarte der Digitalen Flurbilanz BademWürtternberg sind die Flächen 

weitgehend als Vorrangflur Stufe ll dargestellt. Es handelt sich dabei um überwiegend 

landbauwürdige Flächen mit mittleren bis guten Böden, die der landwirtschaftlichen Nutzung 

vorbehalten sind. Umwidrnungen, z.B. als Bauland, Verkehrsflächen, naturechutzreohtliche 

Ausgleichsflächen uam, sollten aus fachlicher Sicht daher dringend ausgeschlossen bleiben. 

Wir weisen darauf hin, dass die an das Plangebiet angrenzenden Flächen weiterhin 

landwirtschafttich genutzt werden. Die unter Einhaltung der guten fachlichen Praxis durch die 



Bewirtschaftung entstehenden Emissionen wie z.B. Staub sind im Rahmen der Abwägung 

entsprechend zu berücksichtigen. 

Im vorliegenden Fall hendelt es sich um eine direkt an die Autobahn A98 angrenzende Fläche, die 

mit einer eufgeständerten Photovoltaikenlage versehen werden soll. Dabei dürften keine 

großflächigen. irreperabien Eingriffe in den Boden erfolgen. Zudem ist die Zweckbestimmung 

„Freiflächenphotovolteik“ auf 31 Jahre beschränkt. Nach Ablauf der 31—Jahres-Frist sind die 

Flächen in ihren Urzustend {lendwirtscheftliche Flächen) zurückzuversetzen. Aufgrund dieses 

Sechverhaltes stellen wir unsere fachlichen Bedenken zurück. 

Hetursohuü: 

Die Gemeinde Volkertsheusen beabsichtigt die Aufstellung eines vorhebenbezogenen 

Bebauungsplanes, urn die plenungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung einer 

Freiflächenphotovoltaikenlege zu schaffen. Das Plengebiet liegt im bisherigen 

beuplenungsrechtlichen Außenbereich, südlich des Hauptortes und hat eine Größe von 17.818 

um. Es umfasst die Flurstücke Nr. 2435 und Nr. 2436 auf der Gemarkung Volkertsheusen. Bei den 

in Anspruch genommenen Flächen handelt es sich urn iendwirtscheftlich genutzte Flächen. 

Der Bebauungsplan ist nicht aus dem Flächennutzungsplen entwickelt. Der Flächennutzungsplen 

wird im Pareilelverfahren geändert. 

Der Entwurfsfessung des Bebauungsplanes liegt ein Umweltbericht bei. in dem die Bedeutung des 

Gebietes für die Schutzgtiter beschrieben und bewertet wird. Die Auswirkungen der geplanten 

Anlage auf die Schutzgüter ( v.e. Boden. Pflanzen und Tiere sowie Landschaftsbild ) werden 

beschrieben und bewertet. Weiterhin werden Maßnahmen zur Kompensation von 

Beeinträchtigungen vorgesehen. Im Übrigen werden artenschutzrechtliche Belange geprüft. 

Zum Umweltbericht werden seitens der Unteren Neturschutzbehörde folgende Anmerkungen 

gemacht: 

A_g_swirkung„en der Anlage auf die Schutzgüteri Eingrifishilenzierung: 

s) L_gndschgftsbild: 

Die Feststellung im Umweübericht (Seite 19!31‚ B.2.1.6)‚ dass des Schutzgut 

„Lendscheftsbild“ (aufgrund einer Vorbelestung durch die angrenzende Autobahn) von 

geringer Bedeutung sei. kann nicht nachvollzogen werden. Das Schutzgut 

„Lendscheftsbild“ erfährt durch die Überplenung eine starke Veränderung. Diese äußert 
sich in dem des Plengebiet umlaufenden Zaun in einer Höhe von 2.50 m und die 

Errichtung von Moduitischen auf einer Fläche von ca. 1,7 ha. Eine wirkliche Abschirmung 



des Planungsgebietes (an der langen Nord—West—Seite) ist nicht gegeben. Bedingt durch 

die nun erfolgende technische Überprägung der Iandwirtschaftlich genutzten Flächen 
treten diese aus der freien Landschaft hereueparzeliiert in Erscheinung. Der 

aufgeschlossene Durchschnittsbetrachter muss diese Überplanung als störend im 

Landschefisbildgefüge empfinden. Die Beurteilung des Eingriffs in das Schutzgut 

„Landschaftsbild“ ist zu überarbeiten. 

b) Schutzgut „Fauna! Flora“ 

Auf Seite 21/31 des Bebauungsplanentwurfs nebst Umweltbericht wird der Eingriff in des. 

Schutzgut „Flora! Fauna“ entsprechend der Ökokonto—Verordnung bilanziert. Der Planer 

geht bei dem auf dem Gebiet entwickelten Biotoptyp „Fettweide mittlerer Standorte" von 

einem Biotopwert 8 aus. Diese Berechnung ist jedoch nur möglich. wenn es sich bei der 
Fläche urn eine Iandwirtschaftlich genutzte Fläche handelt, nicht jedoch um eine mit 

Modulltischen überstellte Fläche. Es wird auf 5 2 Abs. 3 Nr. 3 der Ökokcnto—Verordnung 

verwiesen: „Nicht ökokontofähig sind Maßnahmen, die auf Flächen durchgeführt werden 

sollen, welche für andere. den Maßnahmezieien (diese finden sich in @ 2 der ÖKVO) 
entgegenste he nde Zwecke überpla nt sind...“ 

Die Ermittlung der Kompensations-Wertepunkte ist insofern fehlerhaft und muss 

überarbeitet werden. Ein Überschuss an Wertepunkten, der für andere Projekte 
angerechnet werden könnte. besteht nicht. 

Schutggä„ßodggj 

Bei der Bewertung des Eingriffs in das Schutzgut „Boden“ vermisst die Untere 

Naturschufibehtirde eine Berechnung in Ökopunkten. Diese sollte nachgeholt werden. In 

diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass bei einer Bilanzierung mit 

überschüssigen Ökopunkten diese nicht für einen Eingriff in andere Projekte sondern 
zunächst schutzgutiihergreifend ftir den Ausgleich des Eingriffe in das Schutzgut 

..Lendschattsbild" verwendet werden miissen. Es müssen in erster Linie Eingriffe in 

Schutzgitter „vor Ort“ ausgeglichen werden, bevor auf andere Projekte ausgewichen wird. 

In diesem Zusammenhang wird auf das beigefügte Rundschreiben des Ministeriums für 
Umwelt, Klima und Energiewirtschaft vom 16.02.2018 an die kommunalen Planungsträger 
verwiesen. Unter Punkt 2.3.2 „Hinweise zur EingriffslAusgleichsregelung" wird 
festgehalten, dass erforderliche Anregleichsmaßnahmen nach Möglichkeit innerhalb des 

Plangebietes erfolgen sollten. 



Artensohuü: 

Gemäß dem beigefügten Rundschreiben (Nr. 2.3.1) sind im Rahmen einer speziellen 

arlenschutzrechtlichen Prüfung zu prüfen, ob die Zugriffsverbote des 5 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 

Bundesnaturschutzgesetz {BNat8chG) einer Realisierung eines Solarparks entgegenstehen. Liegt 

ein verstellt gegen & 44 BNetSchG vor, ist zu prüfen, ob der ertenschutzrechtliche Konflikt durch 

geeignete Maßnahmen vermieden werden kann. Schließlich kann geprüft werden, ob für den 

jeweiligen Verbotstatbestand die Voraussetzungen für die Erteilung einer Ausnahme ggfls. i.V.m. 

kompensatorischen Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes (@ 45 Abs. ? BNetScht3) 

gegeben sind. Bei den Aussagen zum Artenschutz (Seite 18131, 1. Absatz) ist nicht erkennbar. ob 

und wenn eine Begehung vor Ort stattgefunden hat. Es gibt keine Untersuchungsergehnisse zur 

gefährdeten Feldlerche und zu Fledermäusen, deren Vorkommen insbesondere an der Aach 

anzunehmen ist. Allgemein gehaltene Aussagen sind aus fachlicher Sicht für eine Abarbeitong 

nicht ausreichend. Eine detailliertere, tiefergehende Untersuchung muss vorgenommen werden. 

Weitere ergänzende Hinweise: 

Abschließend bittet die Untere Neturschutzbehöfle in den Umweltberioht aufzunehmen, dass mit 

Aufgabe der Nutzung der Freiflächenphotovoltaikanlage. ein Abbau der Panels unmittelbar danach 

zu erfolgen hat. 

Nicht unerwähnt lassen möchten wir, dass es sich stets um „Flächen entlang der Autobahn“, nie 

um „Flächen entlang der Bahnlinie“ handelt (siehe Seite 2531 (8.4.1) und Seite 28 !31 (B.5)). Die 

etwaigen redaktionellen Fehler bitten wir entsprechend zu überarbeiten. 

Die Stellungnahme ergeht im Einvernehmen mit dem zuständigen Naturschutzbeauftragten Herrn 

Keller. 

Nahverkehr und Straßen: 

Die fachliche Stellungnahme bezieht sich lediglich auf die Verkehrssicherheit, die Nutzung und die 

Zufahrt zur Landesstraße. Die Stellungnahme bezüglich eventueller Planungen und Abständen zur 

L 189 oder anderen straßenrechtlichen Belangen ist beim Regierungspräsidium Freiburg (RP) 

einzuholen. 

Für die A 98 gilt, dass hier das Regierungspräsidiurn für sämtliche Bereiche, so auch für die 

Verkehrssicherheit, die Nutzung und die Zufahrten auf Autobahnen, siehe 5 3 Nr. 3a 
LRFStrGZusN BW die Zuständig keit inne hat. 



Auf den Grundstücken Flet.hir. 2435 und 2436 der Gemarkung Volkertshaueen wird eine 

Photovoltaikanlage geplant. Sie läuft etwa HU rn an der Autobahn entlang. Die Anlage sell ca. 

30m van der A 98 entfernt errichtet werden und befindet sich somit in der Anbeuverbctszme. 

Ebenfalls sell sie sich ca. 18m von der Landesstraße L 189 entfernt befinden und somit auch in 

der Anbeuverbotezone errichtet werden. Es ist das Regierungepräsidium Freiburg, hier die 

Neubauleitung Singen, wegen der Ausnahme vom Anbauverbot anzuhören. Ein Blendgutachten 

liegt nicht vor. Laut Planungsbüro TB Market ist mit einer Blendwirkung durch eine Reflexion 1ren 

den Solarmodulen fiir die Straßen aufgrund der Geiändernorphclcgie nicht zu rechnen- Sollte sich 

im Rahmen der Benutzung herauakrietallieieren, dass es wider Erwarten doch zu einer 

Biendwirkung trotz der Geländemorphelegie undfoder Stellung der Module Kommt, sind vom 

Antragsteller auf seine Kosten umgehend Maßnahmen zu ergreifen, um die Biendwirkung 
abzustellen. Die Erschließung über gemeindeeigene Wege ist gesichert. Klassifizierte Straßen 

werden nicht in Anspruch genommen. 

Regelungen über Werbeanlagen werden nicht getroffen. Es wird davon ausgegangen, dass keine 

Werbeaniegen zugelassen werden. 

Streßeneerkehreamt: 

Seitens der Straßenverkehrsbehörde bestehen gegen den og. Bebauungsplanenhnurf keine 

grundsätzlichen fachlichen Bedenken. Es wird jedoch explizit darauf hingewiesen, dass die 

zulässigen Photovoltaikanlagen {Modultische} keine Verkehmbeeintächtigungen darstellen und 

erzeugen dürfen, wie beispielsweise Blende—, oder Spiegeleffekte. 

Waeäerrririächa 
Aus Sicht der Unteren Wasserbehörde bestehen gegen die Planung keine Einwände. 

Es wird jedcch um Beachtung der folgenden Anmerkungen und Hinweise gebeten. 

Abwassertechnik 

Es wird darauf hingewiesen das die Zugänglichkeit zum Verbendeearnrnler des 

Abwasserverbendes Hegau Nord weiterhin uneingeschränkt möglich sein muss. 

Grundwasserechutg, Wgseerverecrguno 

Der Verhabenstandort liegt innerhalb der Schutzzcne lllB des rechtskräftig festgesetzten 

Wasserschutzgebietes (WSS) für die Tiefbrunnen „Hintenaus, Leimgrube und Bei der Mühle“ der 

Stadt Singen. 

Altlasten 

Im Plangebiet sind keine Altlasten ! Verdachtsflächen bekannt. 



Bodenschutz 

Der Geltungsbereich des Plangebietes umfasst eine Fläche von ca. 17.818 rn? Momentan sind 

keine Versiegelungen vorhanden, da die Fläche bisher landwirtscheftlich genutzt wird. Für den 

Boden irn Planungsgebiet wurde im Rahmen des Umweltberichtes eine 

Kompensationsbilanzierung durchgeführt. insbesondere durch die geplante Neuvorsiegelung 

(geringfügig) entsteht ein Ausgleichsdefizit für das Schutzgut „Boden“. Der Großteil der Fläche soll 

aus der intensiven Iandwirtschaftlichen Nutzung herausgenommen und durch eine 

Grünlandansaet aufgewertet werden. Durch die Aufständerung der Module (punktuelle 

Versiegelung) kommt es nur zu einem geringen Eingriff in das Schutzgut Boden. Ein weiterer 

Eingriff umfasst die Bodenversiegelungen durch die Errichtung des Betriebsgebäudes (Trafo) 

sowie der wassergebundenen Zufahrt (Versiegelung und Teilversiegelung). Zudem ist aus 

fachlicher Sicht im Umweltbericht noch darzustellen, in wie fern durch die geplante Zaunanlage. 

z.B. Draht— und Stabgitterzäune (punktuelle Versiegelung) ein Eingriff in das Sohutzgut Boden 

erfolgt. wobei ein durchlaufender Zaunsockel, Aufschüttungen oder sonstige bauliche 

Einfriedungen nicht zulässig sind. 

Die angegebenen Werte der Bodenklassifikation auf Seite 18 in Tabelle 3 im Umweltbericht 

weichen von den Werten, wie sie der Bodenschutzbehörde vorliegen ab. Zu Erläuterung sind 

diese in beigefügter Kopie der Seite 18 aus Umweltbericht aufgeführt. Da es sich hierbei um 

konkrete Bewertungskiassen der Reichsbodenschätzum handelt, sind diese abweichenden Werte 
bei der Ermittlung des Kompensationsberiarfes anzuwenden. Auf Basis der Bewertungsklassen 

von der Behörde ergibt sich anhand der og. Bewertungsklassen (WA=3‚G‚ FP=2‚O und NB=2‚O) 

ein erhöhter Bilanzwert (siehe beiliegende Kopie von Seite 22 aus dem Umweltbericht) für das 

Schutzgut Boden. Dieses Defizit soll sohut29utiibergreii‘end durch eine Grünlandansaat (ohne 

Düngemittel- und Pestizideinsatz) kompensiert werden. Die Prüfung und korrigierte Berechnung 

auf Basis der neuen Bewertungskiassen und aller versiegelter Flächen ist darzustellen, auch 

tabellarisch möglichst als „Bestand“ und „Planung“. Die Berechnung der Kompensationsleistung 

der Maßnahme hat in Ökopunkten zu erfolgen (siehe Heft 24, Seite 24 „Das Schutzgut Boden in 
der naturschutzrechtlichen Eingrifferegelung“, Dezember 2012). Die Umrechnung in Ökopunkte 

macht Bewertungen unterschiedlicher Schutzgüter vergleichbar. Für das Schutzgot Boden basiert 

die Berechnung der Ökopunkte auf den Wertstufen der Böden. Die Umrechnung der Wertstufen 

des Bodens in Ökopunkte pro m2 erfolgt durch Multiplikation der Wertstufe mit dem Faktor 4. Dies 

bitten wir bei der Bilanzierung zwingend zu berücksichtigen. 

Auch wenn nur ein geringer Eingriff in das Schutzgut „Boden“ erfolgt, kommt es dennoch zu 

Versiegelungen, so dass die E—iA-Bilanz dahingehend entsprechend zu überarbeiten ist. Die 

Kompensationsmaßnahmen sind zu benennen und im Bebauungsplan festzuschreiben. 



Obarirciische Gewässer 

Fachtechnische Belange stehen der Planung nicht entgegen. 

äéfifiäääüfi9: 

Aus fachiicher Sicht bestehen keine Einwände gegen die Planung. 
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Mit freundiichen Grüßen 
Landratsamt Konstanz 
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Siadtpiane - Landschafisarohitelclae 

im Planungsgebiet ist das Vorkommen typischer, heimischer Tierarten der Feldflur wahr-— 
scheinlich. Dazu zählen beispieisvreise Reha, Füchse, verschiedene Greifvögel und Mar- 
derarten, Ringeltauben, Kr'a'hen sowie Feld— und Wühlmäuse. Das Vorkommen seltener 
Arten, wie 2.8. dem Feldhasen, ist nicht völlig ausgeschlossen. 

Flächen der Offenlandkartierung werden nicht überplant. 

5.2.1.3 Boden 

Laut der im Kartenviewer des Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau verfügbaren 
Bodenkarte 1:50.000 findet sich im Plangebiet der Bodentyp „Kalkhaltiger Auengley aus 
Auenlehrn, verbreitet über Flussbettablagemngen (U120)". Dieser Boden unterliegt meist 
einer landwirtschaftlichen Nutzung in Form von Grünland oder ist durch Wald bestockt. 

Entsprechend dern Leitfaden „Bewertung von Böden nach ihrer Leistengsfäh'igkeit—Leitfaden 
fiir Planungen und Gestattungsverfahren“ (Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Na— 
turschutz Baden—Württemberg, 2011) wird dieser Bodentyp wie folgt bewertet: 

Dieser Bodentyp kommt vor allem in den Talauen der Radolfzeller Ach und des Saubach 
bei Singen (Hohentwiel) vor. 

8.2.1 .4 Wasser 

Im Vo_rhabenraum sind keine Oberflächengewässer vorhanden. Im Plengebiet befinden sich 
weder Fließ— noch Stillgewässer. Zum Grundwasserflurabstand liegen keine Informationen 
vor. Das Trinkwasserschutzgebiet „WSS TB Hintenaus, Leimgrube, Bei der Mühle, Beeren 
a.d.A" überdeckt den Geltungsbereich. Der Bebauungsplan liegt in der Schutzgebietszone 
IllB 

Nordöstlich angrenzend an den Geltungsbereich verläuft die Radolfzeller Ach. 

Durch den Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln im Zuge der landwirtschaftlichen 
Nutzung kann es zu Schadstoffeinträgen in das Grundwasser kommen. Von den umliegen- 
den Straßen und der Autobahn kann das im Winter verteilte Streusalz z. B. über Sprühne— 
bei in den Vorhabenraum eingetragen werden. 

Das Planungsgebiet ist für das Schutzgut von geringer Bedeutung. 

Vorhabenbezoganer Bebauungsplan „Solarpark Autobahn“, Vorentwurf vom 14.10.2019 
Begründung mit Umweltbericht 18i3‘! 
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Tabelle 3: Bewertung der Bodenfunktionen nach „Bodenschutz 23“ (LUBW 2011) ‚r} .f - ‚__— 
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'.s-randeir esh1eenaieevegaason ; __ _“ hoch ** 
'Natürliche'ZBodénftuehtbarkeit ' __ - . mittel (2,0) ‚J 0 

1 Ausgl'eichskörper im Waäserkreisleof ' gering bis mittel (2,5) 330 
; _ ' _ . " 5 

Filter und Püffer für $chadsteffe hoch (3,0) 2 Ü 
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Abbildung 2: Darstellung der Bestandsbiotop— und Nutzungstypen im Geltungsbereich 

Es entsteht ein Wertpunkteüberschuss von 60.500 Wertpunkien. Diese können für andere 
Projekte angerechnet werden. 

8.2.2.4— Boden 

Der natürliche Bodenaufbeu ist durch die lendwirtsohaftliohe Nutzung der Fi'e'che bereits 
beeinträchtigt- 

Zu Aitlasten in der Planung ist nichts bekannt. 

Auf Grund der Bauweise der Modultisohe ohne Betonfunciament wird der Eingriff minimiert. 
Es erfolgt lediglich eine geringflächige Bodenverdrängung durch die Bodenprofile. Eine 
Versiegelung erfolgt nur im Bereich der Technikgebäurie. Diese wird auf höchstens 100 mit 
begrenzt. Die Fläche des Geitungsbereiohs wird mit einer Wresenansaat begrünt und en— 
schiießend extensiv genutzt. Es werden weder Düngemittel noch Pestizide verwendet- 

eé;" Bezeiéijnunl ‘ Geseäfigiäiveriüng iFife‘r—ih;eih_hä Bitäimwefrfi. 
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U120 Kalkheltiger Auengiey 2,17 253 1,78 3,86 g} 45“ 
aus Auenlehm, ver— 
breitet über Flussbett— 
ablegerungen 

Summe 3,86 haWE 
(i./if 

Vorhebenbezogener 8ebeuungspien „Scierperk Autobahn“, Vorentwuri vom ié.iü.20'lii 
Begründung rnit Umweitberioht 22I31 



Stadtverwaltung - Postfach 7 60 0 78207 Singen (Hohentwiel) 

TB MARKERT 
Frau Birgit Heid 
Pillenreuther Straße 34 
90459 Nürnberg 
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Vorhabenbezogener Behauungsplan „Solarpark Autobahn“, Volkertshausen 

Sehr geehrte Frau Held, 

vielen Dank für die Beteiligung am Bebauun95planverfahren. 

Die Stadt Singen hat keine Anregungen zum oben genannten Bebauungsplan. 

Der Flächennutzungsplan 2020 der Vereinbaden Venwaltungsgemeinschaft Singen, Rielasingen— 
Worblingen, Steißlingen und Volkertshausen wird paraliel geändert. In der_ kommenden 
Sitzungsrunde (November/Dezember 2019) wird die frühzeitige Beteiligung der 13. Anderung FNP 
2020 beraten. 

Mit freundlichen Grüssen 

Q/Q54"é ” 

Sonja Martin 

Stadtverwaltung Hohgarten 2 
Rathaus 78224 Singen 

ww.singen.de 
info.stadt@singen.de 

Öffnungszeiten Mo —— Fr 08:30 - 12:00 Uhr 
Mo. Di, Do 14:00 — 16:00 Uhr 
Mi 14:00 — 17:00 Uhr 
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Kopie an 
Wfefbearbfiflei ‚€*.-??? an* #” 

“nmel-„Lemon 
Eingegangen _‚e 

Lena Be rich (TBM) _ 25. OKT. Zfll' 

Von: Riester Hartmut <RiEStQF@YiEI--f i- r.‘ « ’  ».n_=ü deterkert ’ 
Gesendet: Freitag, 25. Oktober 2019 08:0 =: Kgä’lfiäs Sglna1 an 

. l An: Lena Beynch (TBM) arbea’b‘ 
Cc: Baumert Ralf; Doerries Martin; Vogt Ulrike; Schmallenbach Burkhard 
Betreff: WG: [1003] Gemeinde Volkertshausen - Bauleitplanung Freiflächen- 

Photovoltaik 
Anlagen: 1003_VE_BP_Planzeichnung.pdf; 1003_VE_BP_Begründung.pdf 

Sehr geehrte Frau Beyrich, 

auf Ihre Mail vom 24.10.2019 teilen wir Ihnen mit, dass seitens der Gemeinde Rielasingen-Worblingen gegen den 
geplanten Solarpark Autobahn in der Gemeinde Volkertshausen keine Einwendungen bestehen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Hartmut Riester 
Leiter der Bauabteilung 
Tet:07731932135 

Von: Lena Beyrich (TBM) [mailto:Lß@tb—markert.de] 
Gesendet: Donnerstag, 24. Oktober 2019 11:02 
An: Infopostfach Posteingang 
Ce: Gschlecht, Martin 
Betreff: [1003] Gemeinde Volkertshausen - Bauleitplanung Freiflächen-Photovoltaik 

Gemeinde Volkertshausen 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Solarpark Autobahn“ (Volkertshausen) mit integriertem 
Grünordnungsplan 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß 5 4 Abs. 1 BauGB __ 
Benachrichtigung über die frühzeitige Offentlichkeitsbeteiligung nach 5 3 Abs. 1 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Der Gemeinderat der Gemeinde Volkertshausen hat in öffentlicher Sitzung am 08.10.2018 beschlossen den 
Bebauungsplan „Solarpark Autobahn“ aufzustellen. Wesentliches Ziel der Aufstellung des Bebauungsplans ist die 
Errichtung einer Freifl'a'chen—Photovoitaikanlage im Gemeindegebiet- 

Der Gemeinderat hat in öffentlicher Sitzung am 14.10.2019 den Vorentwurf des Bebauungsplans gebilligt und 
beschlossen, die frühzeitige öffentliche Auslegung gemäß 5 3 Abs. 1 BauGB sowie die frühzeitige Beteiligung der 
Behörden gemäß 5 4 Abs. 1 BauGB zum Planvorentwurf durchzuführen. Mit der Vorbereitung und Durchführung dieser 
Verfahrensschritte wurde unser Planungsbüro gemäß @ 4b BauGB durch den Gemeinderat beauftragt. 

Zeitnah zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange erfolgt die frühzeitige Beteiligung 
der Offentlichkeit gemäß 5 3 Abs. 1 BauGB. Der Vorentwurf des Bauleitplans liegt in der Zeit vom 11.11.2019 bis 
einschließlich 13.12.2019 im Rathaus der Gemeinde Volkertshausen (Hauptstr. 27, 78269 Volkertshausen, Zimmer 5) 
zu jedermanns Einsichtnahme öffentlich aus. Darauf wurde mit Bekanntmachung vom 23.10.2019 hingewiesen. 

Im Namen der Gemeinde Volkertshausen möchten wir Sie als Behörde bzw. als sonstiger Träger öffentlicher Belange 
bitten. gemäß 5 4 Abs. 1 BauGB zur Vorentwurfstassung des Bauleitplans Stellung zu nehmen; insbesondere ergeht 
die Aufforderung zur Außerung im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 
nach @ 2 Abs. 4 BauGB. 



Der Vorentwuri des Bebauungsplans (Pianzeichnung, Begründung mit Umweltbericht) in der Fassung vom 14.10.2019 
steht online auf der Internetseite der Gemeinde Voikertshausen 

URL: www.volkertshausen.delgemeindelßebauungsplaene-1.htm 

zur Einsichtnahme bzw. zum Download bereit. 

Wir bitten um ihre Stellungnahme bis zum 13.12.2019 an: 

TBIMARKERT 
Birgit Haiti 
Pillenreuther Str. 34 
90459 Nürnberg 

Tel. 0911 / 999876-0 
FAX: 0911 [999876-54 
Email: info@tb-markertde 

Sofern Sie gedruckte Fassungen der Planunterlagen benötigen, können Sie diese unter den vorgenannten 
Kontaktdaten anfordern. 

Sollten wir bis zum Ablauf der Frist nichts von Ihnen hören, gehen wir davon aus, dass die von ihnen 
wahrzunehmenden öffentlichen Belange durch die beiden Bauieitpläne nicht berührt werden, bzw. wird Ihr 
stilisohweigendes Einverständnis angenommen. 

Mit freundlichen Grüßen 

i.A. Lena Beyrich 
M.A. Kulturgeographie 
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Birgit Heid (TBM) 

Von: Ossoia‚ Manfred <ossola@aach.de> 
Gesendet: Mittwoch, 30. Oktober 2019 20:49 
An: Infopostfach Posteingang 
Cc: Gschlecht, Martin 
Betreff: WG: [1003] Gemeinde Volkertshausen - Bauleitplanung Freiflächen— 

Photovoltaik 
Anlagen: 1003_VE_BP_Pianzeichnung.pdf; 1003_VE„BP„Be9ründung.pdf 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Stadt Aach erhebt gegen die Bauleitplanung Freiflächen—Photovoltaik keine Bedenken und hat auch keine 
Anregungen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Kopie an Kopie a . |  _ 

Weiterbearbaiaet zur rtenra:nrs 

Manfred Ossola Eingegangea'i % 

-Bür ermeisten ‘B 9 31 11111. 21119 
Stadt Aach, Hauptstr. 16, 78267 Aach ä TeamBüro Markert 

Tel.: 07774/930941 Fax: 07774/9309—30 Original an Original ap: 

E—Mail: ossola@aach.de. Web: www.aach.de zur Kenntnis We=tefl:-eare. 
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Von: Lena Beyrich (TBM) <tB@tb-rnarkert.de> 
Gesendet: Donnerstag, 24. Oktober 2019 11:02 
An: lnfopostfach Posteingang <:lnfopostfachPosteingang@markerttb.onrnicrosoft.com> 
Cc: Gschlecht, Martin <gschlecht@gemeinde.volkertshausen.de> 
Betreff: [1003] Gemeinde Volkertshausen — Bauleitplanung Freiflächen-Photovoltaik 

Gemeinde Volkertshausen 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Solarpark Autobahn“ (Volkertshausen) mit integriertem 
Grünordnungsplan 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß 5 4 Abs. 1 BauGB __ 
Benachrichtigung über die frühzeitigg°ffentlichkeitsbeteiligung nach 3 3 Abs. 1 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Der Gemeinderat der Gemeinde Volkertshausen hat in öffentlicher Sitzung am 08.10.2018 beschlossen den 
Bebauungsplan „Solarpark Autobahn“ aufzustellen. Wesentliches Ziel der Aufstellung des Bebauungsplane ist die 
Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage im Gemeindegebiet. 

1 



Der Gemeinderat hat in öffentlicher Sitzung am 14.10.2019 den Vorentwurf des Bebauungsplans gebilligt und 
beschlossen, die frühzeitige öffentliche Auslegung gemäß 5 3 Abs. 1 BauGB sowie die frühzeitige Beteiligung der 
Behörden gemäß 5 4 Abs. 1 BauGB zum Pianvorentwurf durchzuführen. Mit der Vorbereitung und Durchführung dieser 
Verfahrensschritte wurde unser Planungsbüro gemäß 5 4b BauGB durch den Gemeinderat beauftragt. 

Zeitnah zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange erfolgt die frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit gemäß 5 3 Abs. 1 83063. Der Vorentwurf des Bauleitplans liegt in der Zeit vom 11.11.2019 bis 
einschließlich 13.12.2019 im Rathaus der Gemeinde Volkertshausen (Hauptstr. 27, 78269 Volkertshausen, Zimmer 5) 
zu jedermanns Einsichtnahme öffentlich aus. Darauf wurde rnit Bekanntmachung vom 23.10.2019 hingewiesen. 

Im Namen der Gemeinde Volkertshausen möchten wir Sie als Behörde bzw. als sonstiger Träger öffentlicher Belange 
bitten, gemäß 5 4 Abs. 1 BauGB zur Vorenhnrurfsfassung des Bauleitplans Stellung zu nehmen; insbesondere ergeht 
die Aufforderung zur Außerung im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 
nach 5 2 Abs. 4 BauGB. 

Der Vorentwurf des Bebauungsplans (Planzeichnung‚ Begründung mit Umweltbericht) in der Fassung vom 14.10.2019 
steht online auf der lnternetseite der Gemeinde Volkertshausen 

URL: www.volkertshausen.delgemeindelßebauungsplaene—1.htm 

zur Einsichtnahme bzw. zum Download bereit. 

Wir bitten um Ihre Stellungnahme bis zum 13.12.2019 an: 

TB|MARKERT 
Birgit Heid 
Pillenreuther Str. 34 
90459 Nürnberg 

Tel. 0911 f999876—0 
FAX: 0911 ! 999876-54 
Email: info@tb—rnarkertde 

Sofern Sie gedruckte Fassungen der Planunterlagen benötigen, können Sie diese unter den vorgenannten 
Kontaktdaten anfordern. 

Sollten wir bis zum Ablauf der Frist nichts von ihnen hören, gehen wir davon aus, dass die von ihnen 
wahrzunehmenden öffentlichen Belange durch die beiden Bauleitpläne nicht berührt werden, bzw. wird Ihr 
stillschweigendes Einverständnis angenommen. 

Mit freundlichen Grüßen 

i.A. Lena Beyrich 
M.A. Kulturgeographie 
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Bir it Heid (TBM) 

Von: Bauamt Orsingen-Nenzingen <:Bauamt@orsingenmenzingen.de> 
Gesendet: Montag, 28. Oktober 2019 08:02 
An: infopostfach Posteingang 
Betreff: AW: [1003] Gemeinde Volkertshausen - Bauleitplanung Freiflächen-— 

Photovoltaik 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Gemeinde Orsingen-Nenzingen hat keine Einwände. 

Mit freundlichen Grüßen 
KO ie an — 

Sonja Ramsoerger weaerbearwfe‘ ff,°f£ä„,s 
Einflenangen :: 

Hauptamt} Bauamt % 

Stockacher Straße 2 28 OKT' 2019 
78359 OrsingemNenzingen % Teamßüro Marke.-rt 
Tel: 07771/934148 Original a„_ o„gi„a‚ an 
Fax: 07771/934141 "“” |‘i1'if‘f'ifllrus Weiterbearb. 
E—Mail: bauemt@orsingen—nenzingen.de 
internet: www.orsingen-nenzingen.de 

Von: B. Volk 
Gesendet: Donnerstag, 24. Oktober 2019 12:17 
An: Bauamt Orsingen-Nenzingen <Bauamt@orsingen-nenzingen.de> 
Betreff: WG: [1003] Gemeinde Volkertshausen — Bauleitplanung Freiflächen—Photovoltaik 

Von: Gemeinde Orsingen-Nenzingen <gemeinde@orsingen—nenzingen.de> 
Gesendet: Donnerstag, 24. Oktober 2019 11:45 
An: B. Volk <:B.Volk@orsingen——nenzingen.de> 
Betreff: WG: [1003] Gemeinde Volkertshausen — Bauleitplanung Freiflächen-Photovoltaik 

Von: Lena Beyrich (TBM) [mailto:LB@tb-markert.de} 
Gesendet: Donnerstag, 24. Oktober 2019 11:02 
An: infopostfach Posteingang <lnfopostfachPosteingang@markerttb.onmicrosoft.comb 
CC: Gschlecht, Martin <gschlecht@gemeinde.volkertshausen.de> 
Betreff: [1003] Gemeinde Volkertshausen - Bauleitplanuhg Freiflächen—Photovoltaik 

Gemeinde Volkertshausen 
Vorhaben hezogener Bebauungsplan „Solarpark Autobahn“ (Volkertshausen) mit integriertem 
Grünordnungsplan 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß 5 4 Abs. 1 BauGB 



Benachrichtigung über die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach 5 3 Abs. 1 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Der Gemeinderat der Gemeinde Volkertshausen hat in öffentlicher Sitzung am 08.10.2018 beschlossen den 
Bebauungsplan „Solarpark Autobahn" aufzustellen. Wesentliches Ziel der Aufstellung des Bebauungsplans ist die 
Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage im Gemeindegebiet. 

Der Gemeinderat hat in öffentlicher Sitzung am 14.10.2019 den Vorentwurf des Bebauungsplans gebilligt und 
beschlossen, die frühzeitige öffentliche Auslegung gemäß 5 3 Abs. 1 BauGB sowie die frühzeitige Beteiligung der 
Behörden gemäß 5 4 Abs. 1 BauGB zum Pianvorentwurf durchzuführen. Mit der Vorbereitung und Durchführung dieser 
Verfahrensschritte wurde unser Planungsbüro gemäß 5 4b BauGB durch den Gemeinderat beauftragt. 

Zeitnah zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange erfolgt die frühzeitige Beteiligung 
der Offentlichkeit gemäß 5 3 Abs. 1 BauGB. Der Vorentwurf des Bauleitplans liegt in der Zeit vom 11.11.2019 bis 
einschließlich 13.12.2019 im Rathaus der Gemeinde Voikefishausen (Hauptstr. 27, 78269 Volkertshausen, Zimmer 5) 
zu jedermanns Einsichtnahme öffentlich aus. Darauf wurde mit Bekanntmachung vom 23.10.2019 hingewiesen. 

im Namen der Gemeinde Volkertshausen möchten wir Sie als Behörde bzw. als sonstiger Träger öffentlicher Belange 
bitten, gemäß 5 4 Abs. 1 BauGB zur Vorentwurfsfassung des Bauleitplans Stellung zu nehmen; insbesondere ergeht 
die Aufforderung zur Außerung im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 
nach 5 2 Abs. 4 BauGB. 

Der Vorentwuri des Bebauungsplans (Planzeichnung, Begründung mit Umweltbericht) in der Fassung vom 14.10.2019 
steht online auf der Internetseite der Gemeinde Volkertshausen 

URL: www.volkertshausen.delgemeinde/Bebauungsplaene-1.htm 

zur Einsichtnahme bzw. zum Download bereit. 

Wir bitten um Ihre Stellungnahme bis zum 13.12.2019 an: 

TB|MARKERT 
Birgit Heid 
Pillenreuther Str. 34 
90459 Nürnberg 

Tel. 0911 / 999876-0 
FAX: 091 1 ! 999876-54 
Email: info@tb—markert.de 

Sofern Sie gedruckte Fassungen der Planunterlagen benötigen, können Sie diese unter den vorgenannten 
Kontaktdaten anfordern. 

Sollten wir bis zum Ablauf der Frist nichts von Ihnen hören, gehen wir davon aus, dass die von ihnen 
wahrzunehmenden öffentlichen Belange durch die beiden Bauleitpiäne nicht berührt werden, bzw. wird Ihr 
stillschweigendes Einverständnis angenommen. 

Mit freundlichen Grüßen 

LA. Lena Beyrich 
NLA. Kulturgeographie 
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Matthias Fleischhauer (TBM) 
[ 

Von: “fast, Andreas <Andreas.Tast@polizei.bwi.de> 
Gesendet: Mittwoch, 30. Oktober 2019 14:13 
An: Lena Beyrich (TBM) 
Cc: gschlecht@gemeinde.volkertshausen.de 
Betreff: AW: [1003] Gemeinde Volkertshausen - Bauleitplanung Freiflächen— 

Photovoltaik 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Polizeipräsidium Konstanz hat Kenntnis vom Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Solarpa rk Autobahn” 
(Voikertshausenl mit integriertem Grünordnungspian genommen. Grundsätzliche Einwände bestehen nicht. 
Die einzige bituminös befestigte verkehrliche Erschließungsmöglichkeit besteht über einen mit Verkehrszeichen 
ausgeschilderten Radweg, der lediglich für landwirtschaftlichen Verkehr freigegeben ist. Soll dieser Weg zur 
Erschließung herangezogen werden, sind verkehrsrechtliche Ausnahmen zu erteilen. 

Mit freundlichen Grüßen 

“"-""” &" m“"r————————.______ 
WGIIEFÜ&3:Ü@Hg_-_, _ i : f3 r  :rr‘. ’ 

“——»4—--_.._____:- "" L:."s'f run. : Andreas Test . r.-._________ - ___-‚___ 

„an 
Polizeipräsidium Konstanz 
FESt —Verkehr 3Ü- OKT. 2019 
Benediktinerplatz 3 ; Te .. aMBur .; 
78467 Konstanz laß-!Weoriäat‘kert 

2 et an Tel. 0049 7531 995—3 132 % %  
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Von: Lena Beyrich (TBM) [mailtozLß@tb—markert.de] 
Gesendet: Donnerstag, 24. Oktober 2019 11:02 
An: Inf0postfach Posteingang 
Cc: Gschlecht, Martin 
Betreff: [1003] Gemeinde Volkertshausen — Bauleitplanung Freiflächen-Photovoltaik 

Gemeinde Volkertshausen 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Solarpark Autobahn“ (Volkertshausen) mit integriertem 
Grünordnungsplan 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß 5 4 Abs. 1 BauGB __ 
Benachrichtigung über die frühzeitige Offentlichkeitsbeteiligung nach 5 3 Abs. 1 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Der Gemeinderat der Gemeinde Volkertshausen hat in öffentlicher Sitzung am 08.10.2018 beschlossen den 
Bebauungspian „Solarpark Autobahn“ aufzustellen. Wesentliches Ziel der Aufstellung des Bebauungspians ist die 
Errichtung einer Freiflächen—Photovoltaikanlage im Gemeindegebiet. 

Der Gemeinderat hat in öffentlicher Sitzung am 14.10.2019 den Vorentwurf des Bebauungsplans gebiliigt und 
beschlossen, die frühzeitige öffentliche Auslegung gemäß 5 3 Abs. 1 BauGB sowie die frühzeitige Beteiligung der 
Behörden gemäß 5 4 Abs. 1 BauGB zum Planvorentwurf durchzuführen. Mit der Vorbereitung und Durchführung dieser 
Verfahrensschritte wurde unser Planungsbüro gemäß @ 4b BauGB durch den Gemeinderat beauftragt. 

Zeitnah zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und Träger öffentiicher Beiange erfolgt die frühzeitige Beteiligung 
der Offentiichkeit gemäß 5 3 Abs. 1 BauGB. Der Vorentwurf des Bauleitplans liegt in der Zeit vom 11.11.2019 bis 
einschließiich 13.12.2019 im Rathaus der Gemeinde Volkertshausen (Hauptstr. 27, 78269 Voikertshausen, Zimmer 5) 
zu jedermanns Einsichtnahme öffentlich aus. Darauf wurde mit Bekanntmachung vom 23.10.2019 hingewiesen. 



Im Namen der Gemeinde Voikertshausen möchten wir Sie als Behörde bzw. als sonstiger Träger öffentlicher Beiange 
bitten gemäß 5 4 Abs. 1 BauGB zur Vorentwurfsfassung des Bauleitplans Stellung zu nehmen; insbesondere ergeht 
die Aufforderung zur Äußerung im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltpriifung 
nach 5 2 Abs. 4 BauGB. 

Der Vorentwurf des Bebauungsplans (Planzeichnung, Begründung mit Umweltbericht) in der Fassung vom 14.10.2019 
steht online auf der Internetseite der Gemeinde Veikertshausen 

URL: www.volkertshausen.delgemeindelßebauungsplaene—1.htm 

zur Einsichtnahme bzw. zum Download bereit. 

Wir bitten um Ihre Stellungnahme bis zum 13.12.2019 an: 

TB|MARKERT 
Birgit Heid 
Pillenreuther Str. 34 
90459 Nürnberg 

Tai. 0911 1999876—0 
FAX: 0911 ! 999876-54 
Email: info@tb-rna1rkertde 

Sofern Sie gedruckte Fassungen der Planunterlagen benötigen, können Sie diese unter den vorgenannten 
Kontaktdaten anfordern. 

Sollten wir bis zum Ablauf der Frist nichts von Ihnen hören, gehen wir davon aus, dass die von Ihnen 
wahrzunehmenden Öffentiichen Belange durch die beiden Bauleitpiäne nicht berührt werden, bzw. wird Ihr 
stilischweigendes Einverständnis angenommen. 

Mit freundtichen Grüßen 

i.A. Lena Beyrieh 
NLA. Kulturgeographie 
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------------ Untersucht durch Check Point Threat Extraction der BITBW ------------ 



......... 

EW AACH 

Kopie an 1 Kap-ie an Wederbea-rbeitet :__zur Kenntnis 
Elektrizitätswerk Aach GmbH. Ei „gg;m „ gti-‘n Name Mario Freutel J“:- 
Eiieetreiie 1-5, ?8532 Tuttlingen % Bereich Netzpia„„„g 

Uli. NOV. 2019 Telefon +é9?461?09—237 
TB Markert Stadtplaner 3_ Telefax +e9 745i 709—519 
Landschaftsarchitektur PartG mbH 3 ] Team8uro Markmt { E_Meii mireeieiiaeeize-bwee 
Frau Birgit Heid ärrigiirnei an Original, an 

. Enntnis We“; _-_ ‚i: Pdfenreuther Str. 34 ‘”°“”“' hr Schreiben 24. Oktober 2019 
90459 Nürnberg 

Datum 31. Oktober 2019!Franks 
Seite iii 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan ..Solarpark Autobahn" in Volkertshausen 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach 
5 4  Abs. 1 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren. 
sehr geehrte Frau Heid, 

gegen den Bebauungsplan erheben wir keine Einwände. 

Wir möchten Sie jedoch noch darauf hinweisen. dass dieses Schreiben keine Zusage zum 
Anschluss von Erzeugungsanlagen an das Netz der EW Aach GmbH darstellt. Der Antrag zur 
netztechnischen Prüfung einer geplanten Rücklieferanlage ist deshalb gesondert mit allen 
aussagetähigen Unterlagen bei uns einzureichen. 

Fiir die Zusendung der Unterlagen bedanken wir uns und bitten Sie. uns weiterhin am Verfahren 
zu beteiligen. 

Ihre eventuell noch offenen Fragen beantworten wir gerne. 

Freundtiche Grüße 
----- 

."" 

iA. Mar ie Freutel  

Eltastraße i—5_ 378532 Tuttlingen Vorsitzender des Aufsichtsrats: Sitz der Gesellschaft: Aach 
Telefon Ü?äöi ?Ü?—Ü Haus Brändle Amtsgericht Freiburg HRB ?0'?6?? 
Telefax Ü?äöl ?89—298 Geschäftsführung: Steuer—Nr. 2H01}06£58 
ww.ew—aach.de Dipl.eing. [Fi-l] Winfried Herter Bankverbindung: 

Dipf.—ÜEC. Stefan Kampf Kreissparkasse Tuttlingen 
BIC SOLADESiTUT 
EBAN Di??? 64135 0070 8000 0095 06 



Lena Beyrich (TBM) 
% W 

Von: Reiner.Grueneberg@telekom.de 
Gesendet: Dienstag, 5. November 2019 10:09 
An: Lena Beyrich (TBM) 
Betreff: AW: [1003] Gemeinde Volkertshausen - Bauleitplanung Freiflächen— 

Photovoltaik 
änlagen: Volkertshausen_Solar.pdf 

Sehr geehrte Frau Beyrich ! 

Vielen Dank für Ihre Informationen. Da es sich hier um einen Gebäudekomplex handelt ist unser 
Bauherrenservice der Telekom zuständig. Der Bauherr möge sich bitte rechtzeitig vor Baubeginn dort 
melden. Die Kontaktdaten lauten: Email:8bb—Donaueechingen@telekom.cle Tel. +49 800 
3301903. Web: htto:I/wwwtelekom.de/umzuglbauherren?wt mc=alias 1156 bauherren. Ein Lageplan ist 
beigefügt. Bitte beachten Sie die leeren Planflächen sind kein Fehler ! Aufgrund nichtvorhandener Anlagen 
wurde hier die Planbearbeitung ausgespart. Es sind hier keine Daten vorhanden. 

Mit freundlichen Grüßen 
. .. Kopie an Kopie an 

Renner Gruneberg Weiterbearbraite‘: !:mr Kere:-.nis 
Einneoangen & 

DEUTSCHE TELEKOM TECHN1K GMBH _ 9 -:ä' 
T NL SW 
Reiner Grüneberg 05 .  mw. 201 
PTI 32 __ _ 
Bauleitplanung % Teamßuro Niarkert 
Adolph-Kolping-Str2-4. 78166 Donaueschingen Original _m Original an 
+49 7711858—575 (Tel.) zur Kenntnis Weiterbearb. 
E-Maii: Reiner.Grueneberg@telekom.de 
www.telekom.de 

ERLEBEN, WAS VERBINDET. 

Die gesetzlichen Pflichtangaben finden Sie unter: www.telekom.delgfliohtangaben-dttechnik 

GROSSE VERÄNDERUNGEN FANGEN KLEIN AN — RE$SOURCEN SCHONEN UND NFCHT JEDE E-MAIL DRUCKEN. 

Von: Lena Beyrich (TBM) <LB@tb-markert.de> 
Gesendet: Donnerstag, 24. Oktober 2019 11:02 
An: lnfopostfach Posteingang <InfopostfachPosteingang@markerttb.onmicrosoft.com> 
Cc: Gschlecht, Martin <gschIecht@gemeincle.volkertshaasen.de> 
Betreff: [1003] Gemeinde Volkertshausen — Bauleitplanung Freiflächen-Photovoltaik 

Gemeinde Volkertshausen 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Solarpark Autobahn“ (Volkertshausen) mit integriertem 
Grünordnungsplan 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß 5 4 Abs. 1 BauGB 
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Benachrichtigung über die frühzeitige Öffenttichkeitsbeteiligung nach 5 3 Abs. 1 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Der Gemeinderat der Gemeinde Volkertshausen hat in öffentlicher Sitzung am 08.10.2018 beschlossen den 
Bebauungsplan „Solarpark Autobahn" aufzustellen. Wesentliches Ziel der Aufstellung des Bebauungsplans ist die 
Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage im Gemeindegebiet. 

Der Gemeinderat hat in öffentlicher Sitzung am 14.10.2019 den Vorentwurf des Bebauungsplans gebiiiigt und 
beschlossen, die frühzeitige öffentliche Auslegung gemäß 5 3 Abs. 1 BauGB sowie die frühzeitige Beteiligung der 
Behörden gemäß 9 4 Abs. 1 BauGB zum Planvorentwurf durchzuführen. Mit der Vorbereitung und Durchführung dieser 
Verfahrensschritte wurde unser Planungsbüro gemäß @ 4b BauGB durch den Gemeinderat beauftragt. 

Zeitnah zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange erfolgt die frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit gemäß 5 3 Abs. 1 BauGB. Der Vorentwurf des Bauteitplans liegt in der Zeit vom 11.11.2019 bis 
einschließlich 13.12.2019 im Rathaus der Gemeinde Volkertshausen (Hauptstr. 27, 78269 Volkertshausen, Zimmer 5) 
zu jedermanns Einsichtnahme öffentlich aus. Darauf wurde mit Bekanntmachung vom 23.10.2019 hingewiesen. 

Im Namen der Gemeinde Voikertshausen möchten wir Sie als Behörde bzw. als sonstiger Träger öffentlicher Belange 
bitten, gemäß 5 4 Abs. 1 BauGB zur Vorenbuurfsfassung des Bauieitpians Stellung zu nehmen; insbesondere ergeht 
die Aufforderung zur Außerung im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detailiierungsgrad der Umweltprüfung 
nach 5 2 Abs. 4 BauGB. 

Der Vorentwurf des Bebauungspians (Planzeichnung, Begründung mit Umweltbericht) in der Fassung vom 14.10.2019 
steht online auf der Internetseite der Gemeinde Volkertshausen 

URL: www.volkertshausen.de/gemeinde/Bebauungsplaene-1.htm 

zur Einsichtnahme bzw. zum Download bereit. 

Wir bitten um ihre Stellungnahme bis zum 13.12.2019 an: 

TB|MARKERT 
Birgit Heid 
Pillenreuther Str. 34 
90459 Nürnberg 

Tel. 0911 ‚’ 999876-0 
FAX: 0911 ! 999876-54 
Email: info@tb-mafrkertde 

Sofern Sie gedruckte Fassungen der Planunterlagen benötigen, können Sie diese unter den vorgenannten 
Kontaktdaten anfordern. 

Sollten wir bis zum Ablauf der Frist nichts von Ihnen hören, gehen wir davon aus, dass die von ihnen 
wahrzunehmenden öffentlichen Belange durch die beiden Bauleitpläne nicht berührt werden, bzw. wird ihr 
stillschweigendes Einverständnis angenommen. 

Mit freundlichen Grüßen 

LA. Lena Beyrich 
NLA. Kulturgeographie 
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Per Mail übermittelt: 
info@tb-rnarkert.de 

Konstanz, 1 1. Dezember 2019 

An hörungsformular 

@ Vorhabenbezogener Bebauungsplan .‚Solarpark Autobahn“ (Volkertshausen) mit integriertem 
Grünordnungsplan 

El Satzung über den Vorhaben- und Erschließungspian 

[] Sonstige Satzung 

[Z] . Wir sind von der Planung nicht betroffen und verzichten auf eine Beteiligung am weite- 
ren Verfahren. 

@ . Wir haben keine Bedenken und Anregungen. 

|] . Wir bringen folgende Bedenken und Anregungen vor: 

Begründung: 

Die Green City AG beabsichtigt, auf einem 110 m breiten Streifen entlang der A 98 süd— 
lich von Volkertshausen, eine Photovoltaik-Freiflächenanlage (PV—Anlage) zu errichten. 
Das Plangebiet umfasst die Flurstüoke Nummer 2435 und 2436 der Gemarkung Vol- 
kertshausen und umfasst insgesamt eine Fläche von 1,78 ha. 

Die mit einer Leistung 750 kW geplante Aniage dient der Gewinnung von Strom aus 
Sonnenenergie, welcher in das öffentliche Stromnetz eingespeist und nach dem Erneu- 
erbare-Energien-Gesetz (EEG) vergütet werden soll. 

Entsprechend stimmig ist die Festsetzung eines sonstigen Sondergebiets gemäß 5 11 
Abs. 2 BauNVO für Anlagen, die der Nutzung von Sonnenenergie dienen. 

Der Bau dieser Anlagen soft auf Flurstücken erfolgen, die derzeit als landwirtschaftliche 
Fläche ackerbauiich genutzt wird. 
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Neben der Aufstellung dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplane, verläuft irn Parallel— 
verfahren zusätzlich eine Änderung des derzeit wirksamen Flächennutzungsplans 
(2010). Dieses Paralielverfahren ist nötig, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für das „Sonstige Sondergebiet mit Zweckbestimmung Freiflächenphotovoltaik“ zu schaf— 
fen. 

Den vorgelegten Unterlagen entnehmen wir, dass 
den Belangen des Umweltschutzes umfassend Rechnung getragen wird und potenzielle 
Umweltauswirkungen betrachtet und bewertet wurden. 
Der Detaillierungsgrad der Umweltprüfung ist ausreichend. 
Keine anderen Unternehmen werden durch das Vorhaben benachteiligt. 

Wir haben daher zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
“Solarpark Autobahn“ (Volkertshausen) keine Bedenken und Anregungen anzumerken. 

Beteiligte Stelle: 

lndustrie- und Handelskammer Konstanz, 11. Dezember 2019 

Hoch rhein-Bod ensee 
Reichenaustr. 21 
78467 Konstanz 

Sunita Pate! 

Geschäftsführerin 



Birgit Heid (TBM) " 

Von: Sartena, Sabine <SSartena@engen.de> 
Gesendet: Mittwoch, 20. November 2019 11:51 
An: lnfopostfach Posteingang 
Betreff: VBB "Solarpark Autobahn" Voikertshausen 

Sehr geehrte Frau Beyrich, 

der Gemeinderat der Stadt Engen hat in seiner öffentlichen Sitzung am 19.11.19 folgendes beschlossen: 

Gegen den Bebauungsplan „Solarpark Autobahn" der Gemeinde Volkertshausen hat die Stadt Engen keine 
Anregungen. 
Die Belange der Stadt Engen und der WG Engen werden nicht berührt. 

Eine weitere Beteiligung am Verfahren ist nicht erforderlich. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sabine Sa rtena 
K09i9 an 
Welterbe-arbeitet | Kopie an 

’-Ur Kenntnis Stadtverwaltung Engen 
Stadthauamt 
Marktplatz 2 
78234 Engen 

Original an 
zur Kenntnis Telefon: 07733 502—235 

Telefax: 07733 502-262 
E-Mail: SSartena@engen.de 
Internet: www.engen.de 

USt-idNr.: DE142770451 

Starke Wirtschaft. Starke Stadt. Engen im Hegau. 

Wichtige Terminankündigungen, bitte vormerken: 
Engener Weihnachtsmarkt, 30. November und 1. Dezember 
„Sternstunden im Advent“, Veranstaltungsreihe für Kinder in der Vorweihnachtszeit 

Folgen Sie uns jetzt auch auf lnstagram: www.instaggm.comlstgdtmgen 


